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Erzeuqer-, sondern meist Endvcrbr audicrpreise einzu 
setzen sind, erhalten die Kulturen für Jen Umfang der 
wirklichen Selbstversorgung dennoch höhere Werte als 
bei der erwerbsmlißigen Produktion. 

Ocr für ein Jahr gefundene mehr oder weniger stark 
gekürzte Ronertr aqsausf all ist nun unter Berücksichti 
gung des Diskonts (entsprechende Vervielfacher ent 
halten die Richtlinien) mit der Zahl der Ausfalljahre 
zu vervielfachen. Wo il auch mit jährlich zunehmenden 
Anf anqser träqcn zu rechnen ist, werden die Ausfall 
jahre in der Praxis") häufig verkürzt ariqenommen oder 
mit einem Vervielfacher für jährlich sinkende Schäden 
mul tipliziert. 
. Da in den wenigsten Fällen über den bisherigen Er 
tragsverlauf gesicherte Ergebnisse vorliegen (die mei 
sten Obstgehölze stehen in Haus- und Kleingärten, wo 
derartige Nachweise nicht erbracht werden können), 
aus denen Schlüsse für die Zukunft gezogen werden 
könnten, greift man in der Regel auf Erfahrungswerte 
oder vergleichbare Ergebnisse zurück.') .: Die Gefahr, 
daß u. U. schlechte Träqcr etwas zu hoch, und beson 
ders gute zu nieder bewertet werden, muß wohl oder 
übel in Kauf genommen werden. 

Schadenersatz für Beschädigungen von Gehölzen 
Gelegentlich werden nur Teile der Baumkronen ab 

gerissen, Stammwunden verursacht oder das Wurzel- 
bereich beschädigt. . 

Schädel! im Kronenbereich 
Die Auswirkung der Schäden ist individuell ver 

schieden. Werden z. ß. bei Junqbäurneu Leitästo für 
den Autbau des Kronengerüstes abqcrissen, so muß 
zunächst der zusätzliche Arbeitsaufwand für den Fach 
mann ersetzt werden, der zur Behandlung der Wunde 
und Erziehung eines neuen Leitestes erforderlich ist. 
Bei der Entschädiquuq ist weiter zu berücksichtigen, 
daß zur Ausqlcidiunq des Schadens z. T. das gesamte 
Kronenvolumen zum Neuaufbau zurückgenommen wer 
den muß. Handelt es sich um ein Ertragsgehölz, so 
wird dieser Ersatz nach dem Rohausfall bemessen. B i 
schw erwieqcndcn Bcschä li Y L11lgen von J LI ng bäurncn 
wird in der Regel eine Neupflanzung erforderlich sein. 

Kronensc.hdden an älteren Gehölzen werden in Pro 
zentsätzcn des Ges amtpf lanzcnwertes ausgedrückt. Da 
bei ist so vorzugehen, daß bei einem geringen Schaden 
von z. B, 10 % des Kronenausmaßes auch 10 % des 
Gehölzwertes entschädiqt wird. Die Auswirkung wei 
terer Schäden -steigt jedoch nicht linear, sondern pro- 
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gressiv, so daß spätestens bei einem tatsechliehen Ver 
lust von annähernd SO % das gesamte Gehölz zu ent 
schädigen ist. 

Ersatz für Stammwunden 
Auch hier sind zunächst die Kosten der Wunclbehand 

lung zu ersetzen. Je nach Schwere der Verletzung und 
Art des Gehölzes ist dann evtl. noch die Gefahr einer 
geringeren Lebenserwartung des Gehölzes, einer Er 
tragsminderung oder Einbuße des Zierwertes (wieder 
in einem Prozentsatz des Gesamtwertes) zu berücksich 
tigen. 

Schäden nrn Wurze/bereich 

In der Regel steht das Wurzelwerk eines Gehölzes 
in einem ausgewogenen Verhältnis zur Krone. Wird 
dieses Verhältnis durch Beschädigung wie z. B. Auf 
grabungen, Maschinen, Diesel- oder Heizöl austritt, 
Gasrohrbrüche usw. gestört, so sind - nadi Baumart 
und -sorte un terschiedlich - Ertragseinbußen oder 
auch das Eingehen der Pflanze möglich. Bei Olaustrit 
:en ist zunächst der verseuchte Boden zu entfernen. 
Für abgetrennte Baumwurzeln kann der Ersatz zusätz 
licher Düngergaben für den Baum und des, wieder 
prozentual ausgedrückten, Ertragsausfalles erforderlich 
sein. Bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen müssen 
eventuelle Auswirkungen in den Folgejahren beobach 
tet werden, ehe der Gesamtumfang des Schadens mit 
Sicherheit beurteilt werden kann. 

~) Zu erwähnen ist auch ein äußerst exaktes wissensdiattltches 
Bcredmunqs verlah r cn für Obstgehölze nach L ö h den. Obstbau 
versuchsring Yor k , Für die Praxis hat es den Nacn teü, daß es in 
der Regel nur durch ein Team aus einem Wissensdief tler und einem 
Fachberater durchg führt werden kann. ohne in vielen Fdtlen Ge 
währ bieten zu können. im Er qebnis genaucr zu sein. Den Berech 
nungen l icjj en n.nnlrch in jedem Fall nur Voraussagen über ver 
mut l ich e Ertruqc, künftige Preise und Aufwandskusten zugrunde. 
Dera r t iuc Voruussuqun sind naturltch stets uns khcr. Nimmt man 
die künftigen Ertr<lUc auch nur um einige kg je Jahr höher oder 
niedriger an - und ddrüber wird fast immer gestritten - oder 
setzt man die Mar k tpreisn oder .Aufwandskosten um einige Pfenn iqe 
u nte rsch icdlirh ein. so vcrünrtern s idi die Ergebni5se ganz erstaun 
l idi und lass eu e i unu u rufanqr e ich en , mathematischen Aufwand um 
die letzte diesbezugliehe Genauigkeit vielfach unverhältnismäßtq er 
scheinen. 

3) Ausfuh rl iche Orientierungs werte und ErIahrunqsz ah len für die 
En tschädiqunq von Zier- und Nutz pf la nz cn sowie gartenbaulidlen 
Einrichtungen wie Einf r icd i.juuqcn, Mauern. Wege usw. hat der 
Verfusser in seinem 1967 im Eugen Ulrner-Ve rlaq, Stuttgart. Post 
Iach 1032, erschienenen Budi • Wcr tnbschätzunq und Eruschädiqunq 
im Gartenbau eins eh ließlieh H'llIS- und Kleingärten sowie Obst- und 
Weinbau und landw irtschaf tliche Sonderkulturen" veröffentlicht. 

/
Schicudern und Rutschen eines Kraftfahrzeuges als .Versagen seiner Verrichtungen" 

im Sinne des § 7 Abs. '2 StVG 
Von Ass. Dr. Robert Sc h w e i z e r , Planegg bei Mündren 

I. Verursacht ein Kraftfahrzeug einen Unfall, weil es 
fehlerhaft beschaffen war oder seine Verrichtungen 
versagt haben, haftet der Halter auch dann, wenn der 
Unfall ein unabwendbares Ereignis war (§ 7 Abs. 1 und 
2 StVG)I). Der Halter kann sich also in diesen Fällen 
selbst dünn nicht entlasten, wenn er nachweist, daß er 
und, falls er nicht selbst fuhr, sein Fahrer die üußerste 
Sorgfalt beobachtet habe. 

Umstritten ist, ob ein solches Versaqeu der Verrich 
tungen des KFZ immer vorliegt, wenn das Fahrzeug 
- qlc ichqu ltiq aus welchem Grunde -- schleudert oder 
rutscht. W e i t n a u e r führt dazu in NJW 68, 194~1 
aus: Licht auf diese Fraqe werfe das in VersR 63, 1050 
= NJW ti3, 1831 veröffentlichte Urteil des 13GH zu § 2 
EisenbSachscllG. In diesem Urteil habe es der BGH 
mit Redit als ein Versagen der Verriditunqcn der Stra 
ßenbalm - nämlich als ein Versagen des Steuerungs- 

mechanisrnus - angesehen, wenn eine Straßenbahn 
wegen eines Metallbolzens entgleise. In gleichem Sinne 
stelle es ein die Entlastung ausschließendes Versagen 
der Verrichtungen des KFZ dar, wenn dieses dadurch 
steuerunqsunlähiq werde, daß es die zur Steuerung er 
forderliche Rei bung auf der Bodenfläche verliere. Es sei 
merkwürdig, daß es keine Entscheidung des BGH zu 
dieser praktisch wichtigen Frage gebe. 

1) § 7 Abs. 1 und 2 Satz I lauten: .Wird bei dem Betrieb eines 
Kr altf ahrz cuqs ein Mensen getötet, der Körper oder die Gesundheit 
eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt. so ist der Hal 
ler des Fuhrzeuq-, v er pf lich tet, dem Verletzten den daraus ent 
stehenden Srh.rdvn Z11 ersetzen. 

Die Er satzpf lich t ist ausqcschlcsseu, wenn der Unfall durdt ein 
unub wendb ar es Er e iunis vcru rsadit wird, da~ weder aul einem 
Feiller ill der DcscllO/iellheil des Fahrzeugs nocä auf einem Ver 
sagen seiner Verrichtungeu bcrul1t.· 
t) Besprachunq von W u s s 0 W • Das UnfallhaftpflidJtredlt 9. Aufl. 
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Der BGH hat das Problem aber bereits entschieden 
gerade anders als von Wcitnaucr erwartet. In seinem 
Urteil vom 26. 1. 19GOJ) erkennt der BGIl, ohne Wider 
spruch zu dem von Weitnauer .mqcrülutcn Ur tcil '}, 
mit der h. M."): 

"Der Begriff des unabwundbm cn Eroiquisscs n.irh § 7 
Alls. 2 StVG ist nicht qluirhzusutzcn mil .höhcrcr Gewalt' 
i. S. v . § I RHG, sondern ist eine Erwuitunuu] dieses 138- 
grilfes. Während die höhere Gewalt nur durch solche Er 
eignisse ausqcschlossen wird, deren Ursudien dullerhalb 
des Betriebes liegen, können unabwendbare Eruiqnisse 
i. S. v. § 7 Abs.2 StVG aud. sulche sein, die in cicr qe 
Iährf idien Natur des Kraf tf ahrzcuquetriehes ihre UrsJche 
haben. Daher wird die Ann alnue eines unub w.mduu rcn 
Ereignisses nicht durch selche Umstünde ausqesrhlossen, 
die beim Kruf Uubrzcuqbctrtcb mit einer ~Jewissell Regel 
mäßigkeit wiederzukehren pl lcq cu, also uls ihm eigen 
tümllche, t vpische Gefahren anvusehcn sind .... 

Das Rutschen des Omnibusses auf der schliip/riycli fahr 
bahn ist auch nicht als ein Versagen seiner Einricatunqet: 
i. S. v. § 7 Abs.2 Salz 1 StVG «nzuscnen. Die Ein rirhtun 
gen eines Fahrzeugs hüben nicht vcrsuqt, wenn (LlS Fahr 
zeug so beschallen ist und so arbeitet, wie dies bei der 
artigen Fahrzeuqen mit normaier Besche Ifenhcit der Fall 
ist. .. ." 
Eine weitere Begründung gibt eier BGH nir.ht. Er 

verweist nur auf das Schrifttum. Das begnügt sich aller 
ebenfalls damit, mit einem Hinweis auf den 'Wortlaut 
festzustellen, daß nicht die Verrichtungen eines KFZ 
versagten, wenn es auf schlüpfriger Fahrbahn] utsche 
oder schleudere, und daß ein Ereignis nicht allein des 
halb unabwendbar sei, weil es auf einer dem KFZ 
ei.gentümlichen, typischen Gefahr beruhe. 

Die Gegner der herrschenden Meinung begründen 
ihre Ansicht kaum einqnhender"]. In der Regel argu 
mentieren sie wie W e i t na u e r allein mit dem Wort 
laut: Wenn das Fahrzeug rutsche oder schleudere, liege 
ein Versagen der Verrichtungen des KFZ - nämlich 
ein Versagen des Steuerungsmechanismus - vor. 

Die zweite Feststellung im BGII-Urteil, Unfälle durch 
dem KFZ eigentümliche, typische Gefahren seien nicht 
schlechthin abwendbare Ereignisse i. S. des § 7 Abs.2 
StVG. bestreitet - soweit ersieht lieh - auch die Minder 
meinung nicht. Es geht also allein um die Frage, ob 
Schleudern und Rutschen als solche ein Versagen der 
Verrichtungen eies Fahrzeugs darstellen, 
Nur das OLG Marienwerder begründet seine Ansicht 

ausführlich"] : 
Das Gesetz stelle das "Versagen der Verrichtungen" 

neben den "Fehler in der Beschaffenheit des Fahrzeugs". 
Daraus werde ersichtlidi, daß auch andere Funktions 
störungen gemeint sein müßten als solche, die auf einem 
ordnungswidrigen Zustande des KFZ beruhten. Deshalb 
würden jedenfalls auch solche Störungen als Versagen 
der Verrichtungen des KFZ den Entlastungsbew.eis aus 
schließen, die - wie das Rutschen und Schleudern - auf 
die Unvollkomrrienheit des Kraftfahrzeugbetriebes zurück 
zuführen seien. Bei diesen Störungen handle es sich um 
einen Teil der sog. inneren ßetriebsgefahr, zu der der 
Entwurf zum Kraftfahrzeuggesetz ausführe: 

"Die Haftung soll den Unternehmer treffen Iür Schäden 
infolge Platzens von Luftreifen oeler des Reißens dersel 
ben infolge Einwirkung scharfer Steine oder Näqcl ... , 
für Schäden infolge Gleitens oeler Schleudcrns des Fahr 
zeuqs bei glatter oder abschüssiger Bahn oder Durch 
fahren einer scharfen Kurve. Es sind das durchwcqs Vor 
kommnisse, die sich im vornherein in der Rcqcl auch 
bei größter Sor qfe lt nicht verhindern lassen, die aber 
nicht auf Kosten der vom Schaden Betroffenen, sondern 
desjenigen gehen müssen, in dessen Interesse der mit 
solchen Gefahren verbundene Betrieb unternommen wird." 
II. In der Praxis gewann die Streilfrage beispiels 

weise in diesen Fällen Bedeutung: 
Ein Omnibusfahrer befuhr neben einern LKW mit 

einer Ceschwindiqkeit von 20-30 km/st die linke Seite 
einer regen nassen Einbahnstraße mit Kopfsteinpflaster 
und Straßenbahnschienen. Plötzlich scherte der LKW 
Fahrer von der rechten auf die linke Fahrbahnseite 
aus, Der Busfahrer bremste und zog sein Pahrzeuq 
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leicht nach links. Das Fahrzeug rutschte und prallte 
gew~n einen Pl ei ler. Mehrere Fabr qästc wurden ver- 
]f'tzl. Der Bel. J') qcsl and dem Busfahrer zu, er hahe 
rl ir: ü\lf\ersl(~ S(Jf(j[,lIt qe w ah rl. 1),15 Ceridit mußte des 
halb entscheiden, ob, als das Fahrzeug rutsduo, die 
Verrichtu ngen eI(~S Fahrzcuqs vorsuq t hatten. 

Dem OLe Brumen lag ein sachlich ähnlicher Fall 
\ or"}: I::s Will' n('\)(~lig, und man mußte auf der glatten 
Slr,tfle mit. stcllcuwciser Vereisunq ruchnon. Ein Krall 
Iahrer fuhr bei einem Ccfäl lc von 2,5 % mit 25 krnlst. 
PlüLzlich stand ein Lastzuq in der Fahrbahn. Der Fahrer 
bremste - an einer besonders nlallen Stelle - scharf 
ab, und das Fahrzeug rutschte nach Jinks. Kurz nachdem 
das KPZ stand, wurde es von einem entgegenkommen 
den Lastzug crf'aßt. DdS OLG Bremen war der Meinung, 
der Kraflf eh rcr sei nich t un vo rsi eh Ug schnell gefahren, 
so daß es auch hier darauf ankam, ob das Rutschen 
ein Versagen der Verrichtungen des KFZ darstellte, 

IH. Die h, M. - nach der nicht allein schon deshalb 
Verrichtungen des Fahrzeugs versagt haben, weil das 
Fahrzeug rutschte oder schleuderte - verdient aus elen 
folgenden Gründen nach geltendem Recht den Vorzug. 

1. Der Wortlaut.ist nicht eindeutig. 
Dafür spricht schon, daß sich beide Meinungen auf 

elen Wortlaut berufen. 
Maßgeblich ist: Spruchloqisch gibt es überhaupt kein 

"Versagen der Verrich Lungen des Fahrzeugs". VI1 enn 
jemand etwas "verriclltet", dann der Kraftfahrer, nicht 
das Fahrzeug! Schon deshalb kann man der Minder 
meinung nicht enlgegenhalten, es klinge gekünstelt, 
wenn sie bei einem Versagen des Stcuerunqsruocha 
nismus noch von einem Versagen der Verrichtungen 
des KFZ spreche. Also liegt die Erscheinung, daß der 
Wagen nicht mehr gesteuert werden kann, jedenfalls 
im .Randbercidi" der mit dem Worllaut verbundenen 
Vorstellung. 
Andererseits denkt man bei dem Begriff "Versagen 

der Verrichtungen des KFZ" doch zunächst daran, daß 
c\C1S Fahrzeug nicht richtig funktionierte, weil es ver 
kehrsunsicher war. Also liegt die Erscheinung auch 
nicht - SOllst wäre der Wortlaut zugunsten der Min 
dermeinung eindeutig - im .Kembereich" der mit dem 
Wortlaut verbundenen Vorstellung. . 

Folglich genügt es nicht, daß die. eine oder die andere 
Meinung allein auf den Wortlaut verweist 

2. Auslegung nach Sinn und Zweck 
a) Der Wille des Gesetzgebers 
Das StVG ist bekanntlich aus dem 1906 von der Re 

gierung vorgelegten "Entwurf eines Gesetzes über die 
Haftpflicht I ür den bei dem Betriebe von Kraftfahrzeu 
gen entstehenden Schaden" herausgewachsen. Dieser 
Entwurf lehnte sich in seinem § 1 eng an § 1 des 
Reichshaflpflichtgeselzes (RHG) an und sah eine Hat- 

3) VersR 60, 403 = VRS 18, 245 = DAR GO, 136 
~) Auch in VersR 63, ]050 ~ NJ\V 63, 1831 geht der BGI-! nicht 

davon aus, die Vcrrtchtuuqcn des Verkehrsmittels (der St r.ißenb •. .hn) 
hätten vcrsaqt. Der [lGI I C'rklii, t, in ihrer Verrichtung versaqt h e bc 
die Glei"un}(/ge. § 7 Abs. 2 Se tz 1 StVG und § 2 Sd~h,chI-!'::; würden 
Sich aber rj e r ade dudur di u n te r s cue ide n , .daß § 2 Se dischl IG dem 
Bell ieb suutern chmc r n ich t nur -- wie dein Kr a ll lch rz e uqhu lter - 
bei Fehlern in der ßc,d,,,ff,,nheit oder einem Vcr s aqcn der Ver-, 
richtunqen des Fahrzeugs eine Berufung auf die Unabwendbar kett 
des Un lu l l er e iq n i-ss e s ver saqt. sondern außur dum auch dann, wenn 
die All/aUen der Eisen- oder Slra}JenlJahn fehlerhaft beschs lten sind 
oder in ihrer Vcrr ichtunq vcrsuq en ". 

") z.ll. Dickertmilnn DAR 56, 206 ff. (~121; Wussow a.d. 
in Anrn. 1 HaO TZ 715; r: 1 0 e [I o I - H fl r t u n 9 , Straßenverkehrs 
r e dit, 17. Auf!. RdNr. 3:! zu § 7 SIVG; Gei gel. Der Haltpf licht 
prozuß, 13. Aufl. Kup. 19 RdNr. 42 (S. 466); OLG Bremen V()r~R 55, 
19B; KU DAR 1928, 4<13. 

';1 VUI. neben We I t n aue r aaO z. B. ()[.G Frankfurt in JW 
1927, 1391 und OLG Marienwerder in RdK 1930, 369 

7) aaO 
8) An dem in Anm. 3 
G) An dem in Anm. 5 
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Iunq des Betriebsunternehmers bis zur höheren Gewalt 
vor. Verabschiedet wurde der Entwurf aber in der lau 
fenden Leqislaturpcr iodc nichl mehr. 

JUOO lcqte die Reqicrunq wieder einen Entwurf vor. 
Dieser Entwurf folgte - soweit clas hier interessiert 
im wesentlichen ciucm j 90ß VOll 1 s a a c ausqo arhcite 
Icn Ccqcncntwurf des "l(uisL!rlichen Autoll1obil-Clllbs" 
und reqcl to in seinem § 1 Abs. 2 den Entlustunqsbcwcis. 
Als der Entwurf dem Bundestut vorgelegt wurde, 

h atl c § 1 Aus.2 diese Fa ss un q '"}: 
"Die Er sutz pl l ir h t ist ausqcschloss cn, wenn der Schude n 

wr.dor durch ein Vcrschu ldcu des Fo hrzcuquultcrs oder 
einer von ihm zur Puhrumj des r,t1uZl'ugs bestellten oder 
crm.ichtiqten Person noch durch Bet t icbsielücr oder durch 
Bctt iebssiot utujcn verursacht worden ist." 
Unter .Betricbsfchlern oder Betr iebsstörunqen" konn 

te man auch Unf ellursachen verstehen, die auf Bedin 
gungen beruhen, welche von außen auf ein an sich 
betriebssicheres Krnftlahrzcuq einwirken, z. B.: "Reißen 
der Luftreifen durch scharte Steine oder Nügel, Gleiten 
und Schleudern der Wagen infolge N dsse, Explosion" 11), 

Der Bundesrat gilb aber § 1 Abs. 2 diese - auch vom 
Reichstaq verabschiedete und, soweit hier von Bedeu 
tung, noch heute gültige - Fassunq"): 

"Die Er sa tzp l l icht ist eusqcsdilosscn, wenn der Schilden 
weder durch ein Verschulden eies Fah rz cuqha l te r s oder 
einer von ihm zur Führung des Fah rz cuqs bestellten oder 
cnuächtiqten PerSU!1 noch durch lclüet luil te Besciwifcnlleil 
des Futu zcuq« oder Versagen seiner Verrichtungen ver 
ursucht worden ist." 
Diese Abänderung verstand der Gesetzgeber -- und : 

das übersieht das OLG Mar ienwerdor - nicht nur als 
Textündcrunq. Ohne sich im einzelnen mit dem Ver 
hältnis der beiden Begriffe zueinander auseiuunderzu 
setzen, wollte er mit der ueucu Fassunq erreichen, daß 
dem llalter der Entlastunqsbeweis offensteht. wenn 
äußere Umstäntlr: auf ein an sich betriebssicheres Kraft 
fahrzeug eingewirkt haben und der Unfall dadurch ver 
ursacht worden ist. 
In der dem Rcichstaq zugeleiteten Begründung zum 

Entwurf heißt esI3): 
"Der Alls. 2 begrenzt das Gebiet der Haftungsli.ille und 

regelt zuqleich die Beweislust .... Die l laftunq ist danach 
ausueschlossen. wenn weder den Aut omob ilhul lor selbst 
noch den Fahrer, den er bestellt oder ermächtigt hat, ein 
Verschulden tritft, und wenn der Unfall auch nicht auf 
lchlcrhult e Beschaucnuelt oder Vcrsuqen seiner Verri ch 
tunqcn zurückzuführen ist. ... Für Fehler in der Koust ruk 
tion, für Mängel im Muterial sowie für Ordnungswidrig 
keiten, die bei dem Zusammenwirken der Bestuudtei lc 
des Fahrzeugs iuf clqe des Betriebs eintreten, wie Ver 
snqcn der Steuerung, Platzen der Luftreifen, Explosion, 
Selbstentzündung, muß der Automobilltalter aufkommen. 
ist uClgeoen der Uniall durch die Einwir kuriq äußerer Um 
sllinde auf ein an sich bett ietrssicncrcs ALltamabi}, ins 
besondere durch Handluuqen dritter Persollen oder zu 
f:illige Ereignisse, herbeigeführt, so liegt ein Fall der l Iaf' 
tunq nuch den Vorschriften der Entwürfe nicht vor." 
Im gleichen Sinne führt Seuffer(11). der im Schrift 

tum als einziger auf den Sinn der Artderunq eingeht, aus: 
"Die Grunde lür diese Andcrunq sind nicht ersichtlich 

qern.u.ht. ... Es wu r.Jo der Rcichsrcqicrunq der Vorwurf 
g(!lllacht, sie habe sich vom Ka iserl ichcn Automobil-Club 
bccintlussen l asscn. Es ist aber uusqcschlossen, daß die 
Aj,:ill(lCrullg deshalb erfolgte, um eine Aulehnuuq <111 den 
Ge\Jen(>ntwlIrf äußerlich zu vermeiden, d.iß also die neue 
Fusxuru] k(liglich eine Umschreibung desselben Sinnes 
sein sollte. Vielmehr kunn rlie Abäudcruur] nur dahin er 
klärt werden, daß muu das Wort ßClri,)bsslÜnln9 als zu 
wl':tgchenu in dt.rn Sinne erachtete. ,ds man hier von 
(luDen':') cintretoudc Störuuqcn nicht mit l"elf(~lI wollte. 
Nur die SO\). .i n n e r e Er.tricbsgeführ", die sich aus der Nu 
tur der !\"[<lschine, .illur Hilfsrn asdum.n. kurz allen ver 
wendeten Stoffes e i qibt, sollte unbcdinqt unter allen Um 
st.indcn hnübar muchen." 
Darnus Iolqt Iür das hier erörterte Problem: 
\Venn das Fah rzcuq nur deshalb rutschte oder schleu 

derte, weil die Fahrt von außen her - etwa durch 
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Windböen. Glatteis, Olspuren, Wasserlachen oder 
Fremdkörper, die in den Reifen eindrangen - gestört 
wurde, sollte der Entlastunqsbeweis nicht ohne wei 
teres ansqoschlosscn sein. Also können nach dem histo 
rischell Zweck nicht allein schon deshalb die Verrich 
tungen des Fahrz euqs ver suqt hilben, weil das Fahr 
zeug rutschte oder schleuderte. M. a. \V.: Rutschen oder 
Schleudern als solches, als ein Glied in der Kausal 
kette, sollte kei n .Vcrsaqcn der Verrichtungen" im 
Sinne des § 7 Abs.2 StVG darstellen. 

Ob der Ent lu stu nqsbe we is gelingt, ist folglich ._ nuch 
dem vorn Gesetzgeber verfolgten Gesetzeszweck - zu 
nächst d.ivou ablt:ingig, worauf das Rutschen oder Schleu 
dern beruhte; dann davon, ob dieser Grund einen Fehler 
in der Beschaffenheit des Fahrzeugs oder ein Versagen 
seiner Verrichtungen darstellt. Das Fahrzeug ist fehlerhaft 
beschaffen. oder es haben seine Vcrrichtunqen versagt, 
wenn -_. folgt mall dem historischen Gesetzeszweck - der 
Unfall dar aul beruhte, daß einzelne Teile des Fahrzeuqs 
(bezogen auf den heutigen Stand der Technik) als solche 
mangelhaft waren oder Teile des Fahrzeugs (!) nicht ridi 
tig zusammenwirkten. Sind diese Voraussetzungen er 
füllt, wie z. B. wenn bei einer Zweikreisbremse ein Kreis 
ausgefallen ist, kann sich der Halter auf keinen Fall ent 
lasten. Sind sie nicht erfüllt, kommt es darauf an, ob der 
Unfall unabwendbar war. . 
b) Sonstige teleotoqisdie Kriterien 
Der vom Gesetzgeber erkcnnbar+''] verfolgte Geset 

zeszweck geht grundsiitzlich anderen teleologischen 
Kriterien vor. Wer das Gesetz auslegt, darf keinen 
von ihm für wünschenswert gehaltenen Zweck an die 
Stelle des vom Gesetzgeber verfolgten Zweckes setzen 
- nach der h. M.17) jedenfalls dann nicht, wenn der 
Zweck eies historischen Gesetzgebers nicht infolge einer 
Veränderung der Verhältnisse gegenstandslos gewor 
den ist und seine Beachtung nicht den in der Rechts 
ordnung anerkannten Grundwerten widerspricht. 

Der vom Gesetzgeber verfolgte Zweck ist aber weder 
infolqo einer Vorändcrunq der Vorhältnisse gegen 
standslos geworden, noch widerspricht er den in der 
Rechtsordnung anerkannten Grundwerten. 

Zahlreiche Redner wandten sich im Reidistaq da 
qcqcn, daß die strenge Haftung - wie sie der Entwurf 
1906 vorsah, und nach der sich der Halter bei Rutschen 
oder Schleudern seines KrZ nicht hätte entlasten kön 
nen - aufgegeben w erdeu sollte. Regierung und Bun 
desrat wurden scharf angegriflen, Die Folgen der neuen 
Regelung waren, auch was das Rutschen und Schleu 
dern anbetrifft, bekannt lind wurden ausführiich dis 
kutiert 18). Der Abgeordnete S toll e. erklärte beispiels 
weisc'"): 

"Meine Herren, wie steht es aber in der Praxis. Jetzt 
soll der Automob il h al to r straflos (gemeint ist: nicht haft 
bar) sein, wenn er nach weisen kann, daß an seinem Ge 
fährt kein Defekt vorhanden ist, daß er die nötige Aus- 

10) V[JI. Seil I f e r t , Ztsdu. f. Rech tspfleqe in Bayern 1909, 
240 II. (243) 

11) VfJ!. Sc u II e r I i.1iI0 (Kursiv \"0111 Ver Ins s er] 
12) Vg!. Roichstaqs protcko l!o ßel. 2·18 Nr. 988 (S. 5593); Müll er, 

Strcßeuvci kch r s r echt. 20. Auf!. Vor bem. A IV zu § 7 SlVG (S.207) 
131 aaO S. 5:,~!) (Kursiv vom Verfasser) 
I') aaO S. 2·13 
I;) Kursiv von Se u f f e r l selbst 
"') Ocr vom C:csetzueber verfolgte Zweck kommt im Gesell hin 

r e ich end d cu t lich zum Ausdrudc. Allerdings: DaS Gesetz Iührl- wo 
mit das Ol.C x Iur i cn w e rdt-r i,r(Julnenlierl - neben dem" Vers aqen 
der Vcr r ichtunqun" noch selh,Llndiu .Fchler in der Beschaf lcnh eit 
des F<1hIZf'llgS·' als Grnn d Iu r eine unbedingle Gcf ährdunqshaftunq 
an , und dem Wortlaut nad: h;illc dieser Bcqr if'] geniigt, um den 
\Villen des (;",dz!Jcbers aus zudruck..n. Aber m.i n kann da> Neben 
e in.utdur von Ilvsd1,If(enhelt und Ver richtuuq audi (im Sinne des 
l;e'ictz()"ber,) z. B. damit er I; lurcu, du ß s idi der B.~urilf "Fehler in 
dpr Beschc ll euhvi t " auf u')'i ruhende KFZ und dus • Vers.rqe n der 
Vurrich tunquu " auf den lhtr ieb d cs KFZ beziehen sollen, vgl. 
Dickerlll'<lf!1l aaO S.212. 
"I Val. L" ro n z , Methodenlehre der Rerh ts w isse nsch af t, S. 237 II. 
I") Vql. Rl~ichli.lgsprolokollc Bd.233 S.52G3 rr., Bd.235 S.7757 H. 

und S. 7792 rr 
IU) Re ichtuqsprotokol le Bd. 233 S. 5276 



wahl beim Leiter getroffen ha t und nach bestem \Vissen 
und Gewissen gehandelt hat. Das ist sehr schön, ober wie 
steht es auf der anderen Seite für den Cesch.idiqten, 
wenn wir die lIaftung nicht auf alle I'älle ausdehnen, 
sondern nur das Verschuldunqspr inz ip aufrech lerhallen? 
Wekbe Leute werden davon am meisten gelroffr;n? ", 
Mir steht das Interesse der Geschädigten bedeutend 
höher ... ." 
Das Schrifttum setzte sich überwiegend auch für den 

Entwurf 1906 ein?"). 
Andererseits hat sich bis heute keine einheitliche 

Meinung zuqunstcn einer strengen Geführdungshaftung 
(ohne Elemente einer Verschulrlenshaltunq und ins 
besondere ohne Entlastunqsrnöqlichkeit bei Rutschen 
oder Schleudern) gebildet. Für viele verstößt sie gegen 
das Rechtsqefühl'"). Die k e r t III a n n 22) z: B, erklärt 
zu einem Unfall wegen einer Rcifenp.mne durch Nägel, 
denen der Fahrer nicht ausweichen konnte: "Trotzdem 
fühlt man, daß keine Haftung eintreten dürfte," 
Manche bekämpfen sogar die Geführdungshaftung 

für Kraftfahrzeuge in der heute bestehenden, durch 
Verschuldenselemente abgemilderten Forrn?"]. Ras e 
ho rn 24) z. B. spricht vom "Dogma der Betriebsgefahr" , 
das "in entscheidenden Punkten überholt ist und des 
halb zu unbilligen und unpraktischen Ergebnissen 
führt", In bestimmten Fällen bedeute "die Ubernahme 
des Gefährdungsgrunclsatzes ein Absinken der Rechts 
kultur, für die die Hernusarbcitunq des Verschuldeus 
grundsatzes eine Großtat der abendländischeu Geistes 
und Rechtsentwicklung bedeutet, auf ein deterministi 
sches, ja materialistisches Niveau". 

Daraus folgt: 
Die Verhältnisse haben sich nicht wesentlich geän 

dert. Schon deshalb ist der Zweck des historischen 
Gesetzgebers nicht infolge einer Veränderung der Ver 
hältnisse gegenstandslos geworden, - Man kann auch 

-21- VersR 1909 flell 1 (A) 

nicht nachweisen, daß eine Auslegung des Gesetzes 
nach elem Willen des Gesctzqebers zu sittlich nicht zu 
rechtfertigenden Er qcbn issen führt. 
Der vom Ccsctzqeber verfolgte Gesetzeszweck ist 

damit hier verbindlich, 

IV, Zusammenfassung 

Dem Wortlaut nach kann man von einem "Versauen 
der Verrichtungen eies Kl~Z" sprechen, wenn das Fuhr 
zeuq rutscht oder schleudert; der Wortlaut ist ober 
mehrdeutig, Für die Auslegung ist der vom Gesetz 
geher verfolgte Gesetzeszweck verbindlich, Nach dem 
historischen Gesetzeszweck stellen Rutschen und Schleu 
dorn als solche kein .Vorsaqcn der Verrichtungen des 
KFZ" dar. Der Enllastungsbeweis ist also nicht allein 
deshalb ausgeschlossen, weil das Fahrzeug rutschte oder 
schleuderte, Es kommt vielmehr darauf an, worauf das 
Rutschen oder Schleudern seinerseits wieder beruhte, 

~O) z,}3, Me i I i DJZ xn. .Je hrq. (1907) Sp,935 !f.; E q e r DJZ 
XIIL Jahrg, (190R) Sp,993 Cf. und zu ihm die Ze itschr ittonber idit 
erst.utunq in Recht 190fl Sp, 715: • ' . , ,Entwurf eines Gesetzes über 
den Verkehr mit Kr af tfah rzcuqen", welcher von dem arn I. 3, 1906 
dem Rnichsf aqe vorqelcu ton Entwurf in schier u nqlaublicher We is e 
zuqunstnn der Automoblunhubcr abweicht, wu d vom Geh, Req ie 
ru nqs rat Dr , E ger einer scharfen, aber nur zu richtigen Kritik 
unterzogen. " 

21) Audi dem Laien ist dus Institut der Gefuh r du nqsh aftunn fremd 
geblieben, Wie schwer versteht z,}3, ein geschädigter Kr aftfahr er, 
daß er wegen der ßelriebsye!ahr seines KFZ milhaftet. 

22) DAR 56, 212 
23) Vgl. F 1 0 e gel - Ha r tun g aaO RdNr. 2 zu § 7 StVG - 

Heute wird auch wieder die sog, ve rs idicru nqsr cchtliche Lösung 
voruesdrlaqen, die auf eine Vcrschuldens- und Gcf ährdunqshettunq 
des Halters und des Fahrers vnrz ichtct und s ta tt dessen immer einen 
Ents ch ädiqu nqs anspr uch (legen eine Versicherunq gewährt, vgl. 
v . !lippel NJW 67,1729!L und Marschall v . Blcber 
s t ein VersR 68, 509 

24) DAR 60, 107 (lID) mit Hinweis auf B ö 11 m e r MDR 58, 290, 

~ .Mehrwertsteuer im Kostenfestsetzungsverfahren 
Von Dr. iur, Klaus Peter J ö r g , Mannheim 

Mehrwertsteuerliche- Fragen sind, nachdem das neue 
Umsatzsteuergesetz (UStG) am 1. 1. 1968 in Kraft ge· 
treten ist, bisher verständlicherweise noch relativ sel 
ten Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen gewesen, 
Soweit ersichtlich, ist erst eine Entscheidung des AG 
Harnburq'] veröffentlicht, die feststellt, daß einem Un 
ternehmer Mehrwertsteuer nicht zu ersetzen ist, wenn 

_.-.", und soweit er den Vorsteuerabzug gemäß § 15 UStG hat. 
Eine Entscheiduno über das Problem der Erstattung 

von Mehrwertsteuer bei der Kostenfestsct:z.ung ist eben 
falls bislang noch nicht veröffentlicht worden, 
In der Literatur hat sich mit dieser Dctailfrnqe allein 

Lau s ehe r 2)' ausführlicher befaßt. Seinen Ausführun 
gen kann jedoch nicht beigepflichtet werden, 

Lauscher ist der Auffassung, die durch das Kosten 
anpassungsgesetz erfolgten Anderunqcn der BRAGebO 
ließen für den prozessualen Bereich den Schluß zu, claß 
die Umsatzsteuer als Teil der Vergütung des Rechts 
anwalts vom unterlegenen Gegner zu erstatten sei, 
Nach § 91 Abs. 1 S,l ZPO hätte die unterlieqende 
Partei die Kosten des Rechtsstreites insoweit zu tragen, 
als sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung not 
wendig seien, Die Anwaltskosten und Auslagen seien 
jedoch gemüß § 91 Ahs.2 ZPO stets in Höhe der Sätze 
der BRAGebO zu erstatten, Hieraus könne man den 
Schluß ziehen, daß Gebühren lind Au sl aqen nicht 
mehr auf ihre Notwendigkeit der zweckentsprechenden 
Rechtsverfolqunq zu überprüfen seien, sofern sie nach 
der ßRAGebO Iestqelcqt seien, Die BRAGebO hahe in 
§ 25 Abs. 2 dem Rechtsanwalt seine Umsatzsteuer als 
.Auslane" zuerkannt. diese sei gesetzlich [cstqclcqt 
und damit erstattbar unabhängig davon, ob sie bei der 

Partei Kostencharakter habe oder lediglich durchlaufen 
der Posten sei, 

Diese Arqumentation übersieht Iolqcndes: 
Sofern ein Manelant zur gerichtlichen Verfolgung 

eines im Rahmen seines Unternehmens bereichs liegen 
den Schadenersatzanspruchs einen Anwalt einschaltet, 
sind die an den Anwalt zu zahlenden Gebühren und 
Auslaqcn ebenso Teil des gesamten Schadenersatz 
anspruchs wie etwa Reparatur- oder Mietwagenkosten. 
Wenn nun der im Prozeß llnterlegene Gegner Gebüh 
ren und Auslagen zu erst aü en hat, so kommen nur die 
Gebühren und Auslaqcn in der Höhe in Betracht, wie 
sie dem Mandanten nach schadenersatzrechtlichen Vor 
schriften zustehen, Es muß also geprüft werden, ob und 
ggf, in welchem Umfung der Mandant die Berechtiqunq 
zum Abzug von Vorsteuern hat. Ist das der Fall, so 
entsteht ihm in Höhe der Mehrwertsteuer keine Be 
lastunq, und es kann dieUmsatzsteuer d ann auch nicht 
Teil eines ErstatLunqsanspruchs sein. Jede andere Lö 
sung würde dazu führen, daß der Mandant die Mehr 
wertsteuer zweifach -- also vom unterlegenen Ceqner 
ebenso wie vom Finanzamt - bekommt und damit be 
reichert würde, Bereicherunq ist aber niemals Sinn 
eines Schadenersatzes, 

Dieses, nach Auffassung von Lauscher de lege lata 
nicht zu umgehende, aber auch von ihm offenbar als 
unbefriedigend empfundene Ergebnis solle durch eine 
Andorunq des UStG beseitigt werden, Danach solle 
der obsiegende Unternehmer in dem Falle, daß die 

I) Vgl. Vnrs R 68, 60B 
2) Anwbl 68, 113 11, 


